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Die Mitbestimmung ist keine nüchterne Ansammlung 
von Aufgaben betrieblicher Ordnung auf Basis des 

Betriebsverfassungsgesetzes. Vielmehr ist sie die einzig 
einigende Idee einer starken Sozialpartnerschaft zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Eine gute Gewerkschaftsarbeit ist deshalb ein Kernele-
ment erfolgreicher Unternehmen. Starke Gewerkschaften 
sind für mich die Grundlage für eine beidseitig fruchtbare 
Mitbestimmung. Insofern wünsche ich der Jubilarin wei-
tere 125 erfolgreiche Jahre – zum Wohle der Arbeitneh-
mer und der Unternehmen.
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